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14 Sit. 2

3ußanb erfolgen, fo läßt ftc^ baS Material fdjmteben,
maljen, preffen; ïann bie Umlagerung enbip Pon im
falten, ooEftänbig feften ßuftanb gefdbeben, fo läßt ftc^
baS Material jammern, jleben, brücfen, fallpreffen unb
faltroaljen. 3ut erftern ©orte gehören ©ußeifen, ©tabl-
guß, Brotije, pr ^weiten ©cfcmtebeetfen, ©d^mtebeftatjl
unb pr britten ©djmtebeetfen, ©tabl Meffing unb Kupfer.

ffite Mögipfeit, 2 getrennte ©tötfe elneS Materials
ioteber p einem ©anjen p oerelnigen, beftanb bis pr
©rßnbung ber autogenen ©cbmetß Metboben nur bei

wenigen Materialien unb mar für bie IßrojiS in ber

Çauptfadje auf ©d^mtebeetfen unb weichen ©tabl be»

Prânït. |jeute tann fo jlemip jebeS Metafl gefdbmelßt
roerben unb liegt barin eine hob« Bebeutung ber auto»

genen ©d)welßmetboben. ©dbmeißbar roaren früher nur
folcfie Materialien, bie tn großer fpe nltïjt rafdb auè
bem feften tn ben flüffigen $uftanb übergeben, fonbern
einen länger anbauetnben teigartigen, plaftifd^en guftanb
bmpmadben, In bem fie bann leidet umgeformt roerben
fönnen. 2ßte gefagt, ïjeute finb audb anbere Metalle
Pwelßbar, wie j. S3, ©ußeifen, baS einen fd^roffen
Übergang oom feften tn flüffigen $uftanb aufroetft.

als dbemifdbe ©igenfdbaften ber Metalle bejeidbnet
man foldbe, bie, begrünbet im dffemifdfien Slufbau, einem
©toff befonbere, ihm aHetn ptommenbe ©igenfdbaften
terlelben. @o fjat jebeS Material ein beßimmteS, nur ibtn
pïommenbeS ©erupt ober Bolumengempt. TtefeS muß
bem Tedbnifer befannt fetn, um ©erupts » Beregnungen
unb ßdb baran anpiießenbe S3ïelSberec^nungen machen

p fönnen. gerner bat jeber metaHiPe Körper etne be»

ßimmte Temperatur, bei ber et auS bem feften In ben

flüffigen 3ußanb Übergeiß, bie ©d^meljtemperatur; biefe

iß für baS ©dbweißen ebenfalls non 9Bptigîett. OebeS
MetaE bat fobonn feine beftimmte SluSbebnungSjiffer;
btefe madbt bte Metalle oetfdEjteben brauchbar für ben
®uß (©dbmtnben) unb forbert bei mannen entfpredgenbe
Berficffptigung foroobl bei Konftruftion rule im Söetrteb ;

aucf) für baS ©d^ruetßen iß bte oetfdEßebene 3luSbepung
non SBptigfett, gerabe fo rote bie uerptebene SCBärme

leißungSfpigfeit ber ©toffe. 3febeS Material bat ferner
einen anbern innern Slufbau, ein anbereS Inneres ©efüge
(©truftur), baS oon etfjeblidEjet SCßptigfelt foroobl für
bie Beurteilung ber ©üte als audb für bte Kontrolle bei
ber gabrilation unb für bte Slufftärunp uon Material»
fehlem iß. ©erabe In neuerer gelt bat'bie Unterßpung
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beS ©efügcS febr an Bebeutung gcroonnen, feit ftdb bie
©rfenntnlS Babn gebrochen bat, baß bte geßigfettS»
eigenpaften ntd)t allein ton ber dbemifdfjen 3ufammen=
fetpng, fonbern audb nom ©efüge beS Körpers abhängig
ftnb. Sludb für bie ©üte einer ©cl)toeißnabt iß baS

©efüge tu ibt non größter Bebeutung ; jeigt ße baSfelbe
©efüge tute ber Körper, bann iß natürip bte ©dbwetßung
als ooE gelungen p bezeichnen.

grüber begnügte man ßdb bamit, mit freiem auge
bie Brudbßädfje p unterfudben, unb barnadb baS ©efüge,
baS fogenannte ©robgefüge, als lörrtig, febnig uftu. p
bezeichnen fomle barauS ©chlüffe auf bte Brauct)bar!ett
beS Materials p sieben; heutzutage unterfudbt mau in
utelen gälten bie abgefchliffene Brudbfftpe mittels beS

MifrojfopS, namentlidb bei ©dbmiebeetfen unb ©tabl.
Tiefe Unterfudbung geftattet natürip tueit ß(betet als
bie genannte alte Metbobe Materialfebter, tuie $obl»
räume unb Blafenräume, ©dblacfenteilcben, unoofltommen
gefproelßte ©teilen, ©efügeänberungen buret) b°be
peraturen, p entbedien. Um bte ehgelnen Teile beS

©elügeS pätfer pr Unterfdbelbung p bringen, bat man
außerbem uerpiebenartige dbemifebe unb medbanipe
Bebanblung ber ©dfßiffe angewendet, fo baS Sipn, baS

Beliefpotteren — burdb 2tpn mit fdbtuadben @äure=

löfungen werben bte Beftanbteile beS ©efügeS oetfdEßeben

ßarf angegriffen, metß audb uerfdbteben gefärbt; burdb
polieren beS ©cbliffeS auf ©ummiunterlage treten bte

bärtern Beßanbteile, bie ber pietfenben 9Bir!ung mebr
SBiberftanb leiften, etwas erhaben b^auS. Man be=

jeidbnet btefe neuen UnterfucbungSmelboben als Metall»
miîcoffopie unb Metaüograpbte unb man bat burd) ße
audb mebr ©tublief tn bte îiatur ber Berbtnbungen er»

langt, bte bei ben uerPtebenen ©ifenarten auftreten,
woburdb natürip bte wiffenPaflipe ©rfenntnis uon
ber 3ufammenfe&ung uon ©ifen unb ©tabl gewaltige
gortprilte gemalt bat. gortfepng folgt.

eewinuung una Uerarbeitung von metallen
nna aer Handel mit solcben.
(3Sunbe§rat8befd)fub 1918).

2lrt. 1. Ter ^»anbel mit Meumetatten, Metall»Segle»

rungen jeber 2lrt, umgePmaljenen Metallen, MetaU»

balbfabrifaten, 3llt= unb SlbfallmetaEen, metaübaltigen
Slücfßänben unb ©rjen, fowle allen oben npt befonberS
angeführten, äbnlidben Materialien (im 3üadbfoigenben

„MetaEe" genannt), fowte beren ©ewinnung unb Ber»

arbeitung werben unter bte Sluffidbt beS pwetjerifdben
BolfSwirtfdbaftSbepartementS geßeEt. SluSgenommen ftnb
©olb, Silber, ^tattn, aluminium, ©ifen unb ©tabl,
für welche Metaüe bte bereits beßebenben Borfdbriften
in Kraft bletben.

SDaS BolfSwirtPaftSbepartement iß ermädbtigt, bte

pr Turdbfübtung biefer aufßdbt notwendigen aflgemeinen

BorPriften unb @injelweifung«n p erlaffen.
ètrt. 2. TaS BolîSwirtfdbaftSbepartement iß inSbe»

fonbere befugt:
a) baS Bedbt be§ ÇanbelS mit MetaEen auf beftimmte

Berfonen unb girmen p befebränfen;
b) Käufe, Berfäufe unb Steferungen uon Metaflen an

bie 3»ßimtmnp einer oon ihm ju beßimmenben
amtSßeEe p binben;

c) bie Borräte oon MetaEen ben ße uerarbeitenben
inlänbifdben Onbußrien ppweifen;

d) ^ödbßpteife für Berîauf unb Berarbeitung uon
MetaEen feftpfetjen, bei beren Ü6erPrettung Käufer
unb Berfäufer, bejw. BeßeEet unb Übernebmer
ßrafbar ßnb;

e) pr Tedlung ber auffptSfoßen ©ebpren p erbeben.

14 Str. s

Zustand erfolgen, so läßt sich das Material schmieden,
walzen, pressen; kann die Umlagerung endlich schon im
kalten, vollständig festen Zustand geschehen, so läßt sich

das Material hämmern, ziehen, drücken, kalipressen und
kaltwalzen. Zur erstern Sorte gehören Gußeisen, Stahl-
guß, Bronze, zur zweiten Schmiedeeisen, Schmiedestahl
und zur dritten Schmiedeeisen, Stahl. Messing und Kupfer.

Die Möglichkeit, 2 getrennte Stücke eines Materials
wieder zu einem Ganzen zu vereinigen, bestand bis zur
Erfindung der autogenen Schweiß-Methoden nur bei

wenigen Materialien und war für die Praxis in der

Hauptsache auf Schmiedeeisen und weichen Stahl be-

schränkt. Heute kann so ziemlich jedes Metall geschweißt
werden und liegt darin eine hohe Bedeutung der auto-

genen Schwetßmethoden. Schweißbar waren früher nur
solche Materialien, die in großer Hitze nicht rasch aus
dem festen in den flüssigen Zustand übergehen, sondern
einen länger andauernden teigartigen, plastischen Zustand
durchmachen, in dem fie dann leicht umgeformt werden
können. Wie gesagt, heute sind auch andere Metalle
schweißbar, wie z. B. Gußeisen, das einen schroffen
Übergang vom festen in flüssigen Zustand aufweist.

Als chemische Eigenschaften der Metalle bezeichnet
man solche, die, begründet im chemischen Aufbau, einem
Stoff besondere, ihm allein zukommende Eigenschaften
verleihen. So hat jedes Material ein bestimmtes, nur ihm
zukommendes Gewicht oder Volumengewicht. Dieses muß
dem Techniker bekannt sein, um Gewichts - Berechnungen
und sich daran anschließende Preisberechnungen machen

zu können. Ferner hat jeder metallische Körper eine be-

stimmte Temperatur, bei der er aus dem festen in den
flüssigen Zustand übergeht, die Schmelztemperatur; diese

ist für das Schweißen ebenfalls von Wichtigkeit. Jedes
Metall hat sodann seine bestimmte Ausdebnungsziffer;
diese macht die Metalle verschieden bräuchbar für den
Guß (Schwinden) und fordert bei manchen entsprechende
Berücksichtigung sowohl bei Konstruktion wie im Betrieb;
auch für das Schweißen ist die verschiedene Ausdehnung
von Wichtigkeit, gerade so wie die verschiedene Wärme
leistungsfähigkeit der Stoffe. Jedes Material hat ferner
einen andern innern Ausbau, ein anderes inneres Gefügt
(Struktur), das von erheblicher Wichtigkeit sowohl für
die Beurteilung der Güte als auch für die Kontrolle bei
der Fabrikation und für die Ausklärung von Material-
fehlern ist. Gerade in neuerer Zeit hat die Untersuchung
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des Gefüges sehr an Bedeutung gewonnen, seit sich die
Erkenntnis Bahn gebrochen hat, daß die Festigketts-
eigenschaften nicht allein von der chemischen Zusammen-
setzung, sondern auch vom Gefüge des Körpers abhängig
sind. Auch für die Güte einer Schweißnaht ist das
Gefüge in ihr von größter Bedeutung; zeigt sie dasselbe
Gefüge wie der Körper, dann ist natürlich die Schweißung
als voll gelungen zu bezeichnen.

Früher begnügte man sich damit, mit freiem Auge
die Bruchfläche zu untersuchen, und darnach das Gefüge.
das sogenannte Grobgefüge, als körnig, sehnig usw. zu
bezeichnen sowie daraus Schlüsse auf die Brauchbarkeit
des Materials zu ziehen; heutzutage untersucht man in
vielen Fällen die abgeschliffene Bruchfläche mittels des

Mikroskops, namentlich bei Schmiedeeisen und Stahl.
Diese Untersuchung gestattet natürlich weit sicherer als
die genannte alte Methode Materialfehler, wie Hohl-
räume und Blasenräume, Schlackenteilchen, unvollkommen
geschweißte Stellen, Gefügeänderungen durch hohe Tem-
peraluren, zu entdecken. Um die einzelnen Teile des
Gefüges schärfer zur Unterscheidung zu bringen, hat man
außerdem verschiedenartige chemische und mechanische
Behandlung der Schliffe angewendet, so das Ätzen, das
Reliefpolieren — durch Ätzen mit schwachen Säure-
lösungen werden die Bestandteile des Gefüges verschieden
stark angegriffen, meist auch verschieden gefärbt; durch
Polieren des Schliffes auf Gummiunterlage treten die
härtern Bestandteile, die der schleifenden Wirkung mehr
Widerstand leisten, etwas erhaben heraus. Man be-

zeichnet diese neuen Untersuchungsmethoden als Metall-
Mikroskopie und Metallographie und man hat durch sie

auch mehr Einblick in die Natur der Verbindungen er-
langt, die bei den verschiedenen Eisenarten auftreten,
wodurch natürlich die wissenschaftliche Erkenntnis von
der Zusammensetzung von Eisen und Stahl gewaltige
Fortschritte gemacht hat. Fortsetzung folgt.

Swinnung unü llerarbMung von Metallen
unâ Ser Hsntlel mit solchen.
lBundesratsbeschlust vom 5!. April 1l)18).

Art. 1. Der Handel mit Neumetallen, Metall-Legte-
rungen jeder Art, umgeschmolzenen Metallen, Metall-
Halbfabrikaten, Alt- und Abfallmetallen, metallhaltigen
Rückständen und Erzen, sowie allen oben nicht besonders
angeführten, ähnlichen Materialien (im Nachfolgenden
„Metalle" genannt), sowie deren Gewinnung und Ver-
arbeitung werden unter die Aufsicht des schweizerischen

Volkswirtschaftsdepartements gestellt. Ausgenommen sind
Gold, Silber, Plattn, Aluminium, Eisen und Stahl,
für welche Metalle die bereits bestehenden Vorschriften
in Kraft bleiben.

Das Volkswirtschaftsdepartement ist ermächtigt, die

zur Durchführung dieser Aufsicht notwendigen allgemeinen
Vorschriften und Zinzelweisungen zu erlassen.

Art. 2. Das Volkswirtschaftsdepartement ist insbe-
sondere befugt:

a) das Recht des Handels mit Metallen auf bestimmte
Personen und Firmen zu beschränken;

b) Käufe, Verkäufe und Lieferungen von Metallen an
die Zustimmung einer von ihm zu bestimmenden
Amtsstelle zu binden;

e) die Vorräte von Metallen den sie verarbeitenden
inländischen Industrien zuzuweisen;

ä) Höchstpreise für Verkauf und Verarbeitung von
Metallen festzusetzen, bei deren Überschreitung Käufer
und Verkäufer, bezw. Besteller und Übernehmer
strafbar sind;

e) zur Deckung der Aufsichtskosten Gebühren zu erheben.
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Art. 3. ^rtDalred^tlic^e Berträge ober Abmachungen,

bte ben Borfchriften biefe§ BunbeSratSbefcßluffeS ober
ben nom BolfSroirtfchaftS » Departement tn Boüztehung
beâfelben erlaffenen äßeifungen jutnibetlaufen, ftnb, fo>
roelt fte zur 3d* beS 3|nErafllretenS ber beireffenben
Beftimmungen noch nicht beibfetlig oobzogen ftnb, ntdjtig.

Art. 4. 2ßer btefetn BunbeSratSbefdjlufj, foroie ben
oom BollSroirtfchaftSbepartement ober ben oon btefem
bezeichneten AmlSfteKen erlaffenen Borfdjriften ober
©injeloerfügungen juroiberhanbelt, toirb beftraft.

3ft bte Übertretung oorfätjllch begangen roorben, fo
befiehl bte (Strafe in ©elbbuße bis zu gr. 20,000 ober
©efängniS bis ju bret Aionaten. Die beiben Strafen
lönnen oeibunben toetben.

gaßrläffige Übertretungen roerben mit ©elbbußen bis
auf ffr. 5000 beftraft.

3n beiben gälten !ann bte Konfination ber SftetaHe
angeorbnet roerben.

Der erfte Abfchnitt be§ BunbeSgefeßeS oom 4 gebr.
1853 über ba§ Bunbeèftrafrecht ber fdjroeljetifdhen @ib=
genoffenfdhaft finbet Anroenbung.

Art. 5. Dte Berfolgung unb Beurteilung ber Ü6er=
tretungen liegt ben tantonalen ©erichten ob.

Die ïantonalen Behörben haben fämtltche in Anroen--
bung ber Strafbeftimmungen btefeS BefchluffeS ergehen»
ben Urteile unb ©ntfchetbe fofort nach beren ©rlaß bem
Bolfêroirtfchaftëbcpartement betanntjugeben.

Art. 6. Da§ fc^roeljerifc^e Bott§roirtfchaft§=Departe»
ment ift berechtigt, Übertretungen, geftüßt auf Arlifel 4
hteroor, tn jebem einzelnen Übertretungsfall unb gegen»
über jeber einzelnen ber beteiligten ißerfonen unb girmen
mit Buße bi§ ju gr. 20,000 zu beftrafen unb bamit
bte betreffenben Übertretungsfälle ju erlebigen ober aber
oie Schulbigen ben ïompetenten ©eri^tèbehôrben jur
Beftrafung zu uberroetfen.

Der Bußenentfcheib beS Departements ift ein enb»
gültiger ; er ïann mit Konfination ber SJietaöe oerbunben
roerben. Da8 BolfSroirtfchaf(§ » Departement fann ben
Datbeftanb oon fich au§ feftfteHen laffen ober aber bie
tantonalen Behörben mit einet Unterfucßung beauftragen.

Art. 7. Durch btefen Befcßluß roirb ber Bur.belratS-
befdjluß oom 23. Dezember 1916 betreffenb ben Çanbel
mit Allmetallen unb SRetallabfäHen aufgehoben.

Art. 8. Diefer Befc^lu^ tritt fofort in Kraft. Da§
Boltèroirtfchaftêbepartement ift mit bem Bolljug beauß
ragt. ©3 îann einzelne feiner Befugniffe ber Abteilung
ür tnbuftrtelle Krtegêroirtfchaft ober etner Seïtion ber=
«Iben übertragen.

Uerbandswestn.
Schmeijer. Dadjbederineiftcv Bcrbmtb. Die btes»

jähvige Delegierten Berfammlung finbet Sonntag ben
14. April, norm. 11. Uhr, im Aeftaurant „ National "
in aöinterthur ftatt. Die Ber()anbtung§gegenfiänbe finb
folgenbe: 1. Beriefen beS ^rotofollü ; 2. Borlage beS

Jahresberichtes, ber JabreSredptung, foroie ©ntgegen»
nähme beS Berichtes ber BechnungSîommiffion ; 3. Be=
rieht über bas ©rgebniS beS Kalfulationsroefens, foroie
ber j^reisberechnungSftetlen ; 4. Antrag auf Statuten»
reuifion; 5. Antrag ber Sehion Aargau behufs Beran»
ftaltung non fogenannten gadjfurfen für Dacl)bec!er=
meifter,—foroie bereu Sohne; 6. Biedere Üßünfche unb
Anträge; 7. ©oentuelle Statutenberatung; 8. gadjorgan;
9. Aus taufet) ber ^reiSliften; 10.'Allgemeine Umfrage.

flusstelluitflswesen.
Sci)rocizevifd)c Bkvfbunöausßcllmtg 1918. Der

D e r minfür©infenbungberAu§fteltung§ ft ü cf e

in bie Abteilungen KI eint'un ft, Bläue unb 9A ob eile,
Kunft unb Kaufmann ift oerfcljoben auf 25. April.

Uerscbicdenes.
Als .Kreisingenieur für ben I. Kreis, umfaffenb

bie Bezirfc Biilad) unb Diclsborf, roählte ber
AegierungSrat fperrn ©. At a r t g, oott ©taruS, in
Piüticl) 7.

2d)rocizcrrood)e 3918. Der Borftanb beS BerhanbeS
lief; fid) in feiner legten Sitzung in Bern oom Jentral»
fefretariat über ben Berlauf ber erften Sd)roeizerrood)e
Bericht erftatten unb befct)lof) ben oorgelegten Bericht
in ben brei Sanbesfpracl)en jü oeröffentlichen, ©benfo
befaßte er fid) mit ber geftlegung ber Dauer unb
ber ßeit ber Sd)roetzerrood)e lOiB. Dem in ben

meiften beim Jentralfef'retariat eingelaufenen Berichten
geäußerten Sßunfcße auf Berlängeritng ber Beranftaltung
Becl)nung tragenb, rourbe eine jroeiroöchige Dauer
ber fommenben Scl)ro.eizerroocl)e befcl)lo)feu unb als Jeit
ber Abhaltung 5. -20. Oft ob er 1918 beftimmt.

Becnbigung beS Alalcrftrcifs in giirid). Durch
ben BermittlungSoorfd)lag ber Bertreter beS Begierungs»
unb bes Stabtrates ift bie Beenbigrtng beS SAalerftreif'S
erzielt roorben.
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Art. 3. Privatrechtlichs Verträge oder Abmachungen,
dìe den Vorschriften dieses Bundesralsbeschlusses oder
den vom Volkswirtschafts - Departement in Vollziehung
desselben erlassenen Weisungen zuwiderlaufen, sind, so-
weit sie zur Zeit des Inkrafttretens der betreffenden
Bestimmungen noch nicht beidseitig vollzogen sind, nichtig.

Art. 4. Wer diesem Bundesratsbeschluß, sowie den
vom Volkswirtschaftsdepartement oder den von diesem
bezeichneten Amtsstellen erlassenen Vorschriften oder
Einzelverfügungen zuwiderhandelt, wird bestraft.

Ist die Übertretung vorsätzlich begangen worden, so

besteht die Strafe in Geldbuße bis zu Fr. 20.000 oder
Gefängnis bis zu drei Monaten. Die beiden Strafen
können verbunden werden.

Fahrlässige Übertretungen werden mit Geldbußen bis
auf Fr. 5000 bestraft.

In beiden Fällen kann die Konfiskation der Metalle
angeordnet werden.

Der erste Abschnitt des Bundesgesetzes vom 4 Febr.
1853 über das Bundesstrafrccht der schweizerischen Eid-
genossenschaft findet Anwendung.

Art. 5. Die Verfolgung und Beurteilung der über-
tretungen liegt den kantonalen Gerichten ob.

Die kantonalen Behörden haben sämtliche in Anwen-
dung der Strafbestimmungen dieses Beschlusses ergehen-
den Urteile und Entscheide sofort nach deren Erlaß dem
Volkswirtschaftsdepartement bekanntzugeben.

Art. 6. Das schweizerische Volkswirtschafts-Departe-
ment ist berechtigt, Übertretungen, gestützt auf Artikel 4
htervor, in jedem einzelnen Übertretungsfall und gegen-
über jeder einzelnen der beteiligten Personen und Firmen
nnt Buße bis zu Fr. 20.000 zu bestrafen und damit
die betreffenden Übertretungsfälle zu erledigen oder aber
die Schuldigen den kompetenten Gerichtsbehörden zur
Bestrafung zu überweisen.

Der Bußenentscheid des Departements ist ein end-
gültiger; er kann mit Konfiskation der Metalle verbunden
werden. Das Volkswirtschafts - Departement kann den
Tatbestand von sich aus feststellen lassen oder aber die
kantonalen Behörden mit einer Untersuchung beauftragen.

Art. 7. Durch diesen Beschluß wird der Bundesrats
beschloß vom 23. Dezember 1916 betreffend den Handel
mit Altmetallen und Metallabfällen aufgehoben.

Art. 8. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. Das
Volkswirtschaftsdepartement ist mit dem Vollzug beauf-
ragt. Es kann einzelne seiner Befugnisse der Abteilung
ür industrielle Kriegswirtschaft oder einer Sektion der-
elben übertragen.

lleibamkmze«.
Schweizer. Dachdeclermeisler - Verband. Die dies-

jährige Delegierten-Versammlung findet Sonntag den
14. April, vorm. ll Uhr, im Restaurant „Rational"
in Winterthur statt. Die Verhandlungsgegenstände sind
folgende: l. Verlesen des Protokolls; 2. Vorlage des
Jahresberichtes, der Iahresrechnung, sowie Entgegen-
nähme des Berichtes der Rechnungskommission; 3. Be-
richt über das Ergebnis des Kalkulationswesens, sowie
der Preisberechnungsstellen; 4. Antrag auf Statuten-
revision: 5. Antrag der Sektion Aargan behufs Verein-
staltung von sogenannten Fachkursen für Dachdecker-
meisten,, sowie deren-Söhne; 6. Weitere Wünsche und
Antrüge; 7. Eventuelle Statutenberatung; 8. Fachorgan;
9. Austausch der Preislisten; 10/Allgemeine Umfrage.

HuîîtelIungîMîen.
Schweizerische Wcrkbundnusstcllung 1918. Der

T e r m i n für E i n s e n d u n g d e r A u s st ellu n g s st ü ck e

in die Abteilungen Kleinkunst, Pläne und Modelle,
Kunst und Kaufmann ist verschoben auf 25. April.

llnîîdleaeneî.
Als Krcisiugenicur für den I. Kreis, umfassend

die Bezirke Zürich, Vülach und Dielsdorf, wählte der
Regierungsrat Herrn H. E. Marty, von Glarus, in
Zürich 7.

Schweizerwoche 1918. Der Vorstand des Verbandes
ließ sich in seiner letzten Sitzung in Bern von, Zentral-
sekretariat über den Perlauf der ersten Schweizerwoche
Bericht erstatten und beschloß den vorgelegten Bericht
in den drei Landessprachen zu veröffentlichen. Ebenso

befaßte er sich mit der Festlegung der Dauer und
der Zeit der Schweizerwoche 1918. Dem in den

meisten beim Zentralsekretariat eingelaufenen Berichten
geäußerten Wunsche auf Verlängerung der Veranstaltung
Rechnung tragend, wurde eine zweiwöchige Dauer
der kommenden Schweizerivoche beschlossen und als Zeit
der Abhaltung 5. 20. Oktober 19l8 bestimmt.

Beendigung des Mnlerstrciks in Zürich. Durch
den Vermittlungsvorschlag der Vertreter des Regierungs-
und des Stadtrates ist die Beendigung des Malerstreiks
erzielt worden.


	Gewinnung und Verarbeitung von Metallen und der Handel mit solchen

